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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
BROOD FÜR FILM UND FOTO GmbH 
Stand: 06/2026 – ausschließliche Geltung für Unternehmer (B2B) 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen, 
Vermietungen und Leistungen der BROOD FÜR FILM UND FOTO GmbH, Am 
Westbahnhof 27, 40878 Ratingen, ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne 
von §14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 
1.2 Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
1.3 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurden. 

 

2. Vertragsabschluss 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und gelten, sofern nicht anders angegeben, 
für 3 Kalendertage ab Angebotsdatum. 
2.2 Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
die tatsächliche Ausführung der Leistung zustande. 
2.3 Werden während eines laufenden Mietverhältnisses zusätzliche Artikel bestellt, 
bedarf es keiner neuen Auftragsbestätigung, sofern der Kunde dies nicht 
ausdrücklich verlangt. 

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1 Es gelten die jeweils aktuellen Listenpreise der BROOD FÜR FILM UND FOTO 
GmbH, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
3.2 Die Mietpreise gelten pro Kalendertag, einschließlich Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen, sofern nicht anders vereinbart. 
3.3 Rechnungen sind zahlbar innerhalb des auf der Rechnung genannten 
Zahlungsziels ohne Abzug. Skonto wird nur bei ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung gewährt. 
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3.4 "Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) sowie die gesetzliche 
Verzugspauschale in Höhe von 40,00 € (§ 288 Abs. 5 BGB) fällig; die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten." 

 

4. Mietdauer und Rückgabe 

4.1 Die Mietdauer beginnt mit der vereinbarten Bereitstellung und endet mit der 
ordnungsgemäßen Rückgabe der Mietsache. 
4.2 Mietobjekte sind am vereinbarten Rückgabetag bis spätestens 12:00 Uhr 
zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe wird ein weiterer Miettag berechnet, 
sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht. 
4.3 Die Bestätigung der Rücknahme erfolgt unter dem Vorbehalt einer eingehenden 
Überprüfung innerhalb von 7 Werktagen. 

 

5. Stornierungen 

5.1 Stornierungen bedürfen der Schriftform. 
5.2 Bei Stornierungen bis 7 Kalendertage vor Mietbeginn entstehen keine Kosten. 
5.3 Bei Stornierungen ab 6 Tagen bis 48 Stunden vor Mietbeginn berechnen wir 50  
% des vereinbarten Mietpreises. 
5.4 Bei späterer Stornierung oder Nichtabholung berechnen wir 100 % des 
Mietpreises. 

5.5 Wird die Nutzung der Mietsachen durch extreme Witterungsverhältnisse (z.B. 
Sturm, Unwetter) oder andere Fälle höherer Gewalt unmöglich oder abgebrochen, 
bleibt der Mieter zur Zahlung des vollen Mietpreises verpflichtet, es sei denn, die 
BROOD FÜR FILM UND FOTO GmbH hat die Verhinderung zu vertreten. 

 

6. Pflichten des Mieters 

6.1 Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsachen sorgfältig und bestimmungsgemäß zu 
behandeln. 
6.2 Transport, Aufbau und Abbau erfolgen auf Risiko des Mieters, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Das gemietete Material muss sorgsam 
geladen und vor dem Transport gesichert werden. 
6.3 Der Mieter hat auftretende Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Unterbleibt die Anzeige, gilt die Mietsache als mangelfrei übergeben. 
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6.4 Bei aufziehendem Unwetter, Sturm oder extremen Wetterlagen ist der Mieter 
verpflichtet, alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Sichern von Zelten, 
Abbau von empfindlichem Equipment) unverzüglich zu ergreifen. 

 

7. Haftung des Mieters 

7.1 Der Mieter haftet während der Mietdauer für Verlust, Diebstahl sowie für 
Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, unzureichende Sicherung oder 
mangelnde Pflege entstehen. 
7.2 Bei Beschädigungen werden die Reparaturkosten, bei Totalschaden oder Verlust 
die Wiederbeschaffungskosten, zuzüglich eines Ausfallersatzes in Höhe des 
vereinbarten Tagesmietpreises pro Tag bis zur Ersatzbeschaffung, berechnet. 
7.3 Eine Weitervermietung oder Überlassung an Dritte ist nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig. 

 

8. Mietfahrzeuge 

8.1 Unsere Mietfahrzeuge dürfen nur von Personen mit gültigem Führerschein der 
entsprechenden Klasse und einem Mindestalter von 21 Jahren gefahren werden. 
8.2 Alle Fahrzeuge sind vollkaskoversichert; der Selbstbehalt im Schadensfall 
beträgt 1.000,- € und ist vom Mieter zu tragen. 
8.3 Schäden an Reifen, Glas, Innenraum sowie Betriebsstoffen sind nicht von der 
Versicherung gedeckt und gehen vollständig zu Lasten des Mieters. 
8.4 Fahrzeuge werden vollgetankt übergeben und sind vollgetankt zurückzugeben. 
Bei Nachbetankung berechnen wir die Treibstoffkosten zzgl. 15 % 
Servicepauschale. 

 

9. Haftung der BROOD FÜR FILM UND FOTO GmbH 

9.1 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
9.2 Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. 
9.3 Die Haftung für entgangenen Gewinn oder mittelbare Schäden ist 
ausgeschlossen. 

 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
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10.1 Erfüllungsort für alle Leistungen ist Ratingen. 
10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Düsseldorf. 
10.3 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 


